
 

Gebührenordnung  

Mitgliedsbeiträge 

Erwachsener        35 Euro/Jahr 

Familienbeitrag        65 Euro /Jahr 

Kind 1 (bis 18 Jahre)      20 Euro/Jahr 

Kind 2 (bis 18 Jahre)      15 Euro/ Jahr 

 

Hallen- und Anlagennutzung 

Reiter/Fahrer (bis 18 Jahre)     65 Euro/Jahr 

Reiter/Fahrer (ab 18 Jahre)     100 Euro/Jahr  

Externe Reiter       20 Euro/ Monat 

Wenn einer ein junges Pferd besitzt / oder ein Kind noch nicht allein reiten kann und 

es die ersten Male von einer dritten Person longiert werden muss, muss die 

longierende Person keine Anlagennutzung bezahlen.  

Longiert eine dritte Person ein Pferd, da der Reiter (der Anlagennutzung zahlt) keine 

Zeit hat oder erkrankt ist, muss die dritte Person 40 € im Jahr zahlen! 

Die Hallen- und Anlagennutzung ist für das ganze Jahr fällig, auch, wenn schon 

Mitte des Jahres gekündigt wird. 

 

Reitbeteiligung Vereinspferde 

Pferd         75 Euro/ Monat 

Pony         50 Euro/ Monat 

Shetty         35 Euro/ Monat 

 

 



Pensionsboxen (inkl. Heu, Stroh, Kraftfutter) 

Shetty (bis 1,10m)       85 Euro/ Monat 

Pony (1,11m bis 1,48m)      175 Euro/ Monat 

Pferd (ab 1,49m)       250 Euro/ Monat 

Ausgleichszahlung (keine Teilnahme am Ausmisten)  25 Euro 

Weidegang         30 Euro/ Monat 

 

Unterrichtskosten 

Springunterricht Carina Ubbing     20 Euro/Stunde 

(bei drei Reitern/ Stunde) 

 

Dressurunterricht Monika Stärk     20 Euro/ Stunde 

Therapeutisches Reiten Kim Blömer    40 Euro/ Stunde 

(zzgl. Vereinspferdenutzung und Hallennutzung) 

  

Ponyspiele Laura Holstein      10 Euro/ Stunde 

 

Anfängerunterricht Kim Blömer     65 Euro/ Monat  
 
Anfängerunterricht Marieke Giese     65 Euro/ Monat 
 

Anfängerunterricht Katharina Fritz              65 Euro/ Monat  

 

Anfängerunterricht Yvonne Voß     65 Euro/ Monat      

 

Anfängerunterricht mit eigenem Pony     45 Euro/ Monat 

   

Longenstunde Lena Schwertmann     50 Euro/ Monat 
(40 Euro/ Monat mit eigenem Pony) 
 

 

 

Kündigungsfristen: 

Kündigung der Mitgliedschaft oder der Hallennutzung: bis zum 15. November für das 

folgende Jahr in schriftlicher Form.  

Kündigung des Unterrichts: Bis zum 15. jeden Monats für den Folgemonat in 

schriftlicher Form. 


